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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 46 Nr. 02/202427./28.01.2024

Für alle Gemeinden 

Amtliche Bekanntmachungen 

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegeset-
zes über das Widerspruchsrecht gegen Melderegisteraus-
künfte an Parteien und Wählergruppen 

Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen Trä-
gern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegister über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von Wahl-
berechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter bestimmten 
Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenauskunft).  

Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung 
ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann schrift-
lich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er 
bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen ab-
hängig und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung 
widerrufen wird.  

Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenüber-
mittlung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.  

 
Fladungen, 10.01.2024 
 
Michael Schnupp 
Gemeinschaftsvorsitzender 

 
 
Einwohnermeldeamt geschlossen 

Das Einwohnermeldeamt bleibt am Donnerstag, 08. Februar 
2024, wegen einer Fortbildung geschlossen. 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 10./11. Februar. Redaktions-
schluss für die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 31. Ja-
nuar, um 12.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service weiterhin alle 14 Tage die kostenfreie 
Verteilung des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Ge-
biet an. Diese erfolgt mit der Werbepost am Wochenende. 
In Briefkästen mit der Aufschrift „Keine Werbung” sowie ei-
nigen wenigen anderen Bereichen ist die Zustellung leider 
nicht möglich. Das Mitteilungsblatt liegt daher zusätzlich an 
folgenden Stellen kostenfrei zum Mitnehmen aus: 

Fladungen Verwaltungsgemeinschaft 
Marktplatz 1 

Hausen Bäckerei Hippeli 
St.-Georg-Str. 3 

Nordheim Rathaus (Steckkasten) 
Marktplatz 7 

Außerdem kann das Mitteilungsblatt kostenlos unter 
www.fladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt  
abgerufen werden. 
 
Vereine und Institutionen können kostenlos öffentliche Ver-
einsnachrichten, Termine und Veranstaltungshinweise in der 
Rubrik „Aus den Vereinen“ und im Veranstaltungskalender 
bekannt geben. Darüber hinausgehende Anzeigen für z. B. 
Feiern oder Festveranstaltungen sind kostenpflichtig. 
 

Beiträge schicken Sie bitte per E-Mail an  
mitteilungsblatt@streutal-journal.de 

 
Die gleiche Adresse gilt für die Annahme von kostenpflichti-
gen Werbeanzeigen. Für Rückfragen steht Ihnen die Redak-
tion unter Tel. 09776 / 26297-17 zur Verfügung.
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Spruch des Tages 
 

„Und doch  
ist Wunder diese ganze Welt!  

Und nichts in ihr ist einfach und gewöhnlich. 
Denn deine Welt und meine – 
steht und fällt mit dir, mit mir: 
Sie ist durchaus persönlich.“ 

– Christian Morgenstern  – 
 

Wir, die VGem und die Tourist-Information Fladungen,  
wünschen Ihnen eine schöne Woche.



Aus dem Rathaus wird berichtet 

Photovoltaik- und Solaranlagen im Ensemblebereich  
der Stadt Fladungen 

Da in der Vergangenheit vermehrt Werbeprospekte für Pho-
tovoltaik- und Solaranlagen an die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Fladungen zugegangen sind, möchte die Stadt Fladungen 
aus gegebenen Anlass auf Folgendes hinweisen: 

Sollten Sie eine Photovoltaik- bzw. Solaranlage auf Ihrem 
Dach oder andere bauliche Veränderungen innerhalb des Ensem-
blebereichs der Stadt Fladungen planen (siehe Lageplan unten 
– Geltungsbereich Ensembleschutz grün markiert), so bittet die 
Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen 
vor Beginn der Baumaßnahme um eine kurze Information per 
E-Mail (bauverwaltung@fladungen.de) oder auf dem posta-
lischem Weg. 

Hierzu zählen auch bauliche Verbesserungen wie z. B. Er-
neuerungen der Fenster, Dacheindeckung, Einfriedungen, Dach-
gauben, Fassadenanstriche und Sonstiges. Im Falle einer 
Errichtung oder Änderung einer baulichen Anlage, die nach der 
bayerischen Bauordnung verfahrensfrei ist (Artikel 57 BayBO), 
bedeutet dies nur, dass Sie keinen Bauantrag stellen müssen und 
somit keine gesonderte Baugenehmigung benötigen. 

Andere Vorschriften/Genehmigungen wie z. B. 
- Ortsgestaltungssatzung 
- isolierte Abweichung 

- isolierte Befreiung 
- denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse etc.  
bleiben von dieser Einstufung unberührt. 
Damit die Bauabteilung überprüfen kann, ob der gesetzliche 

Rahmen eingehalten wird, werden die Angaben des betroffenen 
Gebäudes sowie der Umfang der Baumaßnahme (ggf. Bilder und 
ähnliches) benötigt. 

Schnupp 
1. Bürgermeister 

 
 
Fotos von der „alten Grenzlandhalle” gesucht 

Für die Fladunger Stadtgeschichte werden Fotos von der 
alten Festhalle, dem Vorgängerbau der heutigen Grenzland-
halle, gesucht. Wer entsprechende Bilder hat, wird gebeten, 
diese im Tourismusbüro oder bei Edi Bambach einzureichen 
(die Bilder werden eingescannt und wieder zurückgegeben). 
 
 
 
Müllkalender 
Fladungen, Heufurt, 
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 31. Januar (+ Papier) 
Mittwoch, 14. Februar 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Donnerstag, 01. Februar (+ Papier) 
Donnerstag, 15. Februar 
 

Problemmüllsammlung am 05. Februar 
Fladungen 13.40-14.05 Uhr Feuerwehrhaus 
Rüdenschwinden 14.10-14.25 Uhr Gasthaus Rausch 
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In den Kriegsjahren um 1942/43 entstand diese Wohnsiedlung. 
Der Name ist im Fladunger Sprachgebrauch bekannt. Doch wie ist 
diese Siedlung entstanden? 

Im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurde die Zivilbevölkerung 
aus den Großstädten zum Teil aufs Land evakuiert. Grund waren 
die großen, für die Waffenproduktion relevanten Industriebetriebe 
in den Ballungszentren, die von den Alliierten ab 1942 verstärkt bom-
bardiert wurden. Auf dem Land war es für die Menschen sicherer.  

So hat die Stadt Düsseldorf 1942/43, wie andere Städte auch, 
in Fladungen Wohnraum für einen Teil ihrer Bürgerschaft, die nicht 
im Kriegseinsatz war, errichtet. Fladungen mit dem damaligen Bür-
germeister Gottlieb Markert (im Hauptberuf Zweigstellenleiter des 
Überlandwerks Rhön) stellte die benötigten landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen am Osthang des Kapellenbergers, nahe der Orts-
verbindungsstraße nach Hausen (heute Weinbergstraße), zur 
Verfügung. 

Es entstanden sieben große Barackeneinheiten mit je vier Woh-
nungen in Holzbauweise (die Einzelteile waren genormt), größten-
teils unterkellert. Solche Baracken sind vor dem Krieg schon für die 
vielen Arbeitsdienstlager in der Rhön verwendet worden. Die Be-
wohner waren bis Ende des Krieges (zum Teil auch länger) Düssel-
dorfer Familien, Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Zu Beginn der 
Siedlung auf der rechten Seite errichtete zu dieser Zeit auch Josef 
Baumgart für seine Familie ein kleines Wohnhaus in Massiv-Bau-
weise. Bis um diese Zeit stand am gesamten östlichen und nördli-
chen Kapellenberg-Hang kein Gebäude außer dem Felsenkeller der 
Familie Kümmeth. 

Nach Kriegsende bis um 1950 zogen viele Familien wieder weg, 
zurück in ihre Heimat bzw. in die Industriezentren, da dort mehr Ar-
beitsplätze vorhanden waren. Die zerbombten Städte mussten wie-
der aufgebaut werden. Die Wohneinheiten wurden verkauft, es 
waren begehrte Objekte, da Wohnungsmangel herrschte. Fladun-
gen hatte zu dieser Zeit ca. 1.500 Einwohner. Wer eine Wohnung 
am Barackenende erwerben konnte, hatte Glück. Diese konnte dann 
entsprechend vergrößert werden. 

Interessant ist ein Zufall, dass eine Baracke, zu Beginn der Sied-
lung auf der rechten Seite, mit vier Familien bewohnt war, deren 
Haushaltsvorstände alle den Vornamen Karl trugen: Karl Raman, 
Karl Wolf, Karl Schmitt und Karl Ment. Daher wurde diese Baracke 
im Volksmund „Karls-Burg“ genannt. 

Alle Wohneinheiten sind heute modernisiert und zu schmucken 
Reihen-Wohnungen geworden. Der Charakter der Siedlung ist heute 
noch erkennbar, wenn man vom Wurmberg auf unsere schöne 
Kleinstadt schaut. Zum Teil wurden die Außenwände gemauert, so 
konnte man die Bauelemente für einen Schuppen verwenden, oder 
wie der Berichterstatter als Baubude. 

Diesen Bericht zu erstellen war schwierig, da fast keine Zeitzeu-
gen mehr leben. Im Stadt-Archiv ist nichts zu finden aus dieser Zeit. 
Neben meinen eigenen Erinnerungen konnte ich durch die Befra-
gung noch älterer Mitbürger einiges erfahren, vor allem von Ludmilla 
Schwarzbach (geb. Markert), der Tochter des damaligen Bürger-
meisters Gottlieb Markert aus ihrer Familiengeschichte. 

Staunen und Achtung vor der damaligen Generation muss man 
heute noch haben. Wer hat all die Erdarbeiten für Straße, Keller, 
Wasserleitung und Kanal ausgeführt? Es gab keine Bagger, alles 
erfolgte also mit Muskelkraft. Die wehrfähigen jungen Männer waren 
im Kriegseinsatz. Vermutlich kamen hier Kriegsgefangene, die zum 
Teil im Maulaffenturm untergebracht waren, zum Einsatz sowie die 
Männer aus den Reichsarbeitsdienst-Lagern? Davon gab es fünf im 

Gebiet der heutigen Verwaltungsgemeinschaft: zwei in Fladungen 
sowie je eines in Hausen, Leubach und Rüdenschwinden. Es waren 
dort aber auch nicht mehr viele, da die meisten ebenfalls zum 
Kriegseinsatz eingezogen wurden. 

Bis Ende der 1970er Jahre nannte man die Straße „Düsseldorfer 
Siedlung”. Unter Bürgermeister Raimund Goldbach wurden – wie in 
allen Dörfern und Kleinstädten – auch in unserer Großgemeinde die 
Straßennamen ergänzt und die Hausnummern neu vergeben. Bis 
dahin hatte jedes neue Wohnhaus der Reihe nach eine Hausnum-
mer erhalten. Wir haben unser Wohnhaus 1964/65 erbaut und hat-
ten die Hausnummer 271. Unsere Straße erhielt dann den Namen 
Sudetenstraße, da bei uns einige Heimatvertriebene ihr Wohnhaus 
errichtet hatten. Die Hausnummern wurden am Beginn der jewei-
ligen Straße bei eins begonnen. Eine Straßenseite bekam gerade 
Nummern, die andere Seite die ungeraden. 

Die Düsseldorfer Siedlung erhielt den Straßennamen „Wein-
bergstraße“, da im Mittelalter am Südhang des Kapellenberges Wein 
angebaut wurde. Wer noch geschichtliche Hinweise und Bilder vom 
Bau der Siedlung hat, bitte ich, diese für unsere Stadtgeschichte im 
Tourismusbüro oder bei mir einzureichen. Die Bilder werden dann 
eingescannt und zurückgegeben. 

 
Ihr Edi Bambach

Düsseldorfer Siedlung in Fladungen

Baracken-Prototyp-Einzelteile waren genormt, so konnten verschie-
dene Baugrößen errichtet werden. Die vielen Arbeitsdienstlager in der 
Rhön und in ganz Deutschland sind so errichtet worden. 

Fotos: aus dem Buch „Der Reichsarbeitsdienst in der Rhön 1932-1945“



Aus dem Rathaus wird berichtet 

Feuerwehr: Michael Link für besondere Verdienste geehrt 

Ende letzten Jahres fand die Versammlung der Feuerwehr-
Kommandanten im Inspektionsbereich 3, der den Altlandkreis 
Mellrichstadt umfasst, statt. In diesem Rahmen führte Landrat 
Thomas Habermann staatliche Ehrungen für 25 und 40 Jahre ak-
tiven Feuerwehrdienst durch. Michael Link von der Freiwilligen 
Feuerwehr Roth erhielt für seine besonderen Verdienste die Eh-
rennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Rhön-Grabfeld in Bronze.  
In seinen anschließenden Grußworten lobte Landrat Thomas Ha-
bermann das Engagement der Feuerwehren und stellte ihren ge-
sellschaftlichen Stellenwert heraus. Das Bild zeigt: (v. li.) Thomas 
Fischer (Bürgermeister Nordheim), Stefan Schmöger (Kreis-
brandrat), Michael Link (Geehrter), Landrat Thomas Habermann, 
Thomas Graumann (Kreisbrandinspektor) und Manfred Waw-
retschka (Kreisbrandmeister). Foto: Steffen Rückert 
 
 
Müllkalender 
Hausen, Hillenberg 

Donnerstag, 01. Februar (+ Papier) 
Donnerstag, 15. Februar 

Roth 
Freitag, 02. Februar 
Freitag, 16. Februar (+ Papier) 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

Dorferneuerung Neustädtles 2 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld 

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - 
FlurbG -, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 Abs. 4 Satz 1 des Ge-
setzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AG-
FlurbG -) 

Bekanntmachung und Ladung 
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Neustädtles 2 ge-

hörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbau-
berechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung 
geladen.  

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Ent-
wicklung Unterfranken statt am: 

 
Donnerstag, 07.03.2024, um 18.30 Uhr, 

Ort: Gemeindezentrum Alte Schule, Karlstr. 2,  
97647 Neustädtles-Nordheim v. d. Rhön. 

 
Tagesordnung 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaft und des Wahlverfahrens 

2. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter 

3. Allgemeine Aussprache 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemein-

schaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren 
besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele 
Teilnehmer an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen. 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellver-
treter auf je 4 festgesetzt. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte 
kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 8 Personen 
wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; 
eine Wiederwahl ist zulässig. 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die 
Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. 
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 
FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigen-
tümer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden Mit-
eigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehepartner 
gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese ebenfalls 
eine schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehepartners. Einigen 
sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, 
so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevoll-
mächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche Vollmacht 
vorzulegen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffent-
lich oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche Beglaubi-
gung erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, 
dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer 
oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere 
Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlver-
sammlung anwesend sein können, werden daher zweckmäßig 
eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer 
stimmberechtigt ist. 
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Gemeinde 
Hausen/Rhön

Gemeinde 
Nordheim 
v. d. Rhön



Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stell-
vertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilneh-
mern oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, 
die die meisten Stimmen erhalten. 

 
Würzburg, 08.01.2024 
gez. Sonja Ludwig 

 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Glasfaser-Ausbau in Nordheim v. d. Rhön und Neustädtles 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
in den kommenden beiden Jahren werden weitere Ortsberei-

che von Nordheim v. d. Rhön und der gesamte Ortsbereich von 
Neustädtles durch die Telekom Deutschland GmbH mit Glasfaser-
Hausanschlüssen ausgebaut. Finanziert wird dieser Ausbau 
durch Fördermittel des Freistaates Bayern nach der Bayerischen 
Gigabitrichtlinie (BayGibitR) sowie einen nicht unbeachtlichen Ei-
genanteil unserer Gemeinde. Für Sie als Grundstückseigentümer 
wird dieser geförderte Ausbau dagegen absolut kostenfrei und 
ohne jegliche Verpflichtungen erfolgen.  

Da die Telekom Deutschland GmbH die neue Glasfaser-Lei-
tung jedoch nur dann über Ihr privates Grundstück bis in Ihre Im-
mobilie verlegen darf, wenn diese hierzu von Ihnen beauftragt 
worden ist, müssen Sie selbst aktiv werden, um einen Anschluss 
Ihrer Immobilie an das neu herzustellende Glasfaser-Netz sicher-
zustellen.  

Die kostenfreie Beauftragung der Glasfaser-Hausanschlüsse 
muss online unter dem Link www.telekom.de/glasfaser durch-
geführt werden. Sie können dort ausschließlich den für Sie kos-
tenfreien Glasfaser-Hausanschluss ohne jegliche Folgepflichten 
beauftragen oder diesen auch gleich mit einem Produkt Ihrer 
Wahl bebuchen.  

Soweit Sie sich aktuell lediglich für den kostenfreien Glas-
faser-Anschluss entscheiden möchten, gehen Sie bitte wie folgt 
vor:  

• Webseite www.telekom.de/ 
glasfaser aufrufen 

• Auszubauende Adresse  
eingeben 

• Auswahl „Zu den Produkten“ 
• Auswahl „Glasfaser- 

Hausanschluss ohne Tarif für  
Vermieter und Eigentümer | Hausanschluss“ 

• Es wird anschließend ein „Glasfaser-Anschluss  
(ohne Tarif)“ für 0,00 Euro angezeigt 

• Nach dessen Auswahl müssen Sie sich mit Ihrem  
Telekom-Login anmelden bzw. kostenfrei registrieren  
und weitere Informationen zu Ihrer Immobilie sowie  
Ihre Kontaktdaten eingeben 

Nach der kostenfreien Herstellung des Glasfaser-Haus-
anschlusses kann dieser auch mit Tarifen eines anderen Tele-
kommunikationsanbieters genutzt werden. 

Von Seiten unserer Gemeinde raten wir Ihnen: Nutzen Sie 
jetzt die Möglichkeit, Ihre Immobilie kostenfrei und unverbindlich 

an das Glasfaser-Netz der Telekom Deutschland GmbH anschlie-
ßen zu lassen! 
Was haben Sie davon? 

• Kostenloser Anschluss an das moderne  
Glasfasernetz der Telekom 

• Wertsteigerung Ihrer Immobilie ohne Eigenkapital 
• Steigerung der Leistungsfähigkeit und Zukunfts- 

sicherheit durch Modernisierung des Kommunikations- 
netzes auf die neueste Technologie 

• Erhöhung der Wohnungsattraktivität für 
potentielle Mieter 

• Highspeed-Internet für Datentransfer in  
Lichtgeschwindigkeit 

• Neben Telefon und Internet: interaktives,  
hochauflösendes HD-Fernsehen 

Weitere Informationen erhalten Sie über die Webseite www. 
telekom.de/ftth, die kostenfreie Telekom-Glasfaser-Servicenum-
mer 0800 / 22 66 100 oder im nächsten Telekom-Shop (www. 
telekom.de/terminvereinbarung).  

Bitte beachten Sie, dass der Anschluss Ihrer Immobilie an das 
Glasfasernetz der Telekom Deutschland GmbH nur bei rechtzei-
tiger Beauftragung kostenfrei ist. Sollten Sie sich erst zu einem 
späteren Zeitpunkt für den Glasfaserhausanschluss entschließen, 
kann dieser nicht mehr unentgeltlich bereitgestellt werden.  

Sollte für Ihre Adresse unter www.telekom.de/glasfaser aktuell 
keine Ausbauplanung angezeigt werden, bedeutet dies nicht, 
dass für Ihren Ortsbereich mittelfristig auch kein Glasfaser-Aus-
bau angestrebt wird. Aufgrund der förderrechtlichen Vorgaben 
nach der Bay. Gigabitrichtlinie konnten leider nicht alle Ortsberei-
che von Nordheim v. d. Rhön auf Grundlage dieses Förderpro-
gramms ausgebaut werden. Alle Adressen, bei denen aktuell 
noch keine Ausbauplanung angezeigt wird, werden in absehbarer 
Zeit auf Grundlage der neuen Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 
ebenfalls mit einem Glasfaser-Hausanschluss ausgebaut.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Fischer 
1. Bürgermeister 

 
 
Glasfaser-Ausbau: Einladung zu einer  
Informationsveranstaltung / Bürgersprechstunde 

Wir möchte Sie im Rahmen einer Informationsveranstaltung, 
welche am 

Dienstag, den 27. Februar 2024  
ab 19.00 Uhr im Saal des Weimarischen Hofs  

in Sondheim/Rhön (Hauptstraße 12) 
stattfinden wird, über die Details zur anstehenden Ausbau-

maßnahme, die künftigen Nutzungsmöglichkeiten der High-
Speed-Glasfaseranschlüsse sowie die von Seiten der 
Grundstückseigentümer erforderliche Beauftragung informieren. 
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung werden auch Ihre 
individuellen Fragen durch einen Vertreter der Telekom Deutsch-
land GmbH beantwortet.  

Zu dieser Informationsveranstaltung / Bürgersprechstunde sind 
alle Bürger unserer Gemeinde sowie die Vertreter der in unserer 
Gemeinde ansässigen Gewerbebetriebe recht herzlich eingela-
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den. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte nutzen 
Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Veranstaltung über die 
Details zur anstehenden Ausbaumaßnahme zu informieren.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Fischer 
1. Bürgermeister 

 
 
Müllkalender 
Nordheim 

Mittwoch, 31. Januar (+ Papier) 
Mittwoch, 14. Februar 

Neustädtles 
Donnerstag, 01. Februar (+ Papier) 
Donnerstag, 15. Februar 

 
 
 

Angelsportverein Fladungen 
Vorbereitungskurs zur Fischerprüfung 2024 

Wer in Bayern einen staatlichen Fischereischein bei den zu-
ständigen Behörden erwerben will, benötigt grundsätzlich die Fi-
scherprüfung. Hierzu ist ein Vorbereitungskurs gem. § 5 (AVFiG) 
erforderlich. Der Angelsportverein Fladungen Rhön e.V. führt in 
der Zeit vom 24. Februar bis 23. März an den Samstagen einen 
Vorbereitungskurs durch.  

Eine Anmeldung ist bis 16. Februar möglich. Weitere Informa-
tionen und Anfragen per Mail an golfdg@gmx.de oder unter Tel. 
0171 7378616. Anmeldung zum Kurs: https://fischerpruefung-on-
line.bayern.de/ 
 
Freiwillige Feuerwehr Leubach 
Kappenabend 

Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Freitag, 09. Februar, zum 
Leubacher Kappenabend in die Mehrzweckhalle ein. Beginn ist 
um 19.01 Uhr. Für beste Stimmung sorgen „Die Feten-Buben & 
Sarah“. Die Veranstalter freuen sich auf viele närrische Gäste. 
 
Freiwillige Feuerwehr Leubach 
Kinderfasching 

Der Leubacher Kinderfasching findet am Faschingssonntag, 
11. Februar, ab 14.00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Es gibt 
viele Leckereien, für die musikalische Unterhaltung sorgt Otto. 
 
Jagdgenossenschaft Brüchs 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Die nichtöffentliche Versammlung findet am Sonntag, den 03. 
März um 18.00 Uhr im Rhönstübchen in Brüchs statt. Tagesord-
nung: 1. Begrüßung, 2. Totengedenken, 3. Grußworte, 4. Jahres-
rückblick des 1. Vorstehers, 5. Verlesen des Protokolls, 6. 
Kassenbericht, 7. Entlastung der Vorstandschaft, 8. Verwendung 
des Jagdschillings, 9. Neuwahlen, 10. Wünsche und Anträge. 

Musikverein Heufurt e.V. 
Kinderfasching 

Am Samstag, den 10. Februar lädt der Musikverein Heufurt 
e.V. ab 14.00 Uhr zum Kinderfasching ins Musikheim nach Heu-
furt ein. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie 
Bratwürsten vom Grill bestens gesorgt. 
 
Rhönklub-Zweigverein „Eisgraben“ Hausen 
Kappenabend – „Karibikkreuzfahrt mit HMS Otto“ 

Am Samstag, den 10. Februar lädt der Rhönklub-Zweigverein 
Hausen zum Kappenabend unter dem Motto „Meuterei auf der 
Bounty“ ins Klubheim ein. Einlass ist um 18.29 Uhr, Beginn um 
19.29 Uhr. Damit jeder eine Chance auf eine Reise mit der HMS 
hat, darf jeder Passagier nur einen weiteren Platz reservieren. 
Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Abend mit Bütten und 
Musik von Otto. Helau! 
 
Schützengilde Fladungen 
Königs- und Bürgerschützenkönigsschießen 2024 

Das Königsschießen der Schützengilde Fladungen findet 
heuer an drei Terminen jeweils im Schützenhaus statt: Samstag, 
17. Februar, 17.00-19.00 Uhr; Samstag, 02. März, 17.00-19.00 
Uhr; Samstag, 09. März, 18.00-21.00 Uhr (im Zuge der Jahres-
versammlung). Die Proklamation des Schützenkönigs erfolgt 
dann im Rahmen einer Vereinsfeier am Samstag, 27. April, ab 
18.00 Uhr im Schützenhaus. 

Das diesjährige Bürgerschützenkönigsschießen mit Tombola 
findet am Samstag, 20. April, von 16.00 bis 20.00 Uhr im Schüt-
zenhaus statt. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Fladungen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Seniorenteam Nordheim 
Senioren-Nachmittag zur Faschingszeit 

Das Nordheimer Seniorenteam lädt zu einem fröhlichen Fa-
schingsnachmittag am Dienstag, den 6. Februar um 14.00 Uhr 
ins Pfarrheim zu Nordheim ein. Was euch in dieser geselligen 
Feierrunde alles erwartet? Lasst euch überraschen! Wir jedenfalls 
freuen uns auf euch alle – Helau! 
 
VdK-Ortsverband Fladungen 
Stammtisch 

Der nächste Stammtisch des VdK-Ortsverbands Fladungen 
findet am Mittwoch, den 07. Februar im Gasthaus „Zur Linde“ in 
Stetten statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Es ergeht herzliche Ein-
ladung. 
 

 

Es geht weiter im Schullandheim Bauersberg  
Rund 9.000 Menschen aus der Region haben sich in einer 

Online-Petition für den Erhalt des Schullandheims Bauersberg 
ausgesprochen. Nach Wochen und Monaten der Unsicherheit 
konnte nun eine Lösung für den Erhalt des Schullandheims Bau-
ersberg gefunden werden. Der Stadtrat der Stadt Schweinfurt hat 
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in seiner Sitzung am 19. Dezember 2023 dem Verkauf des Schul-
landheims an die Sparkasse Bad Neustadt/Saale zugestimmt. 
Somit kann im neuen Jahr der Schullandheimbetrieb nach Behe-
bung der behördlichen Auflagen weitergeführt werden. Viele 
Schulkassen haben bereits Reservierungen für 2024 vorgenom-
men, die nun ebenfalls sicher planen können.  

Für Markus Seibel, Geschäftsführer des Schullandheimes Un-
terfranken gGmbH sowie für alle Mitarbeitenden ist dies eine er-
freuliche Nachricht. Sie freuen sich darauf, ihre gute Arbeit in der 
Umweltbildung zum Wohle der vielen Kinder fortsetzen zu kön-
nen. Auch Landrat Thomas Habermann zeigt sich erfreut über die 
jetzt getroffene Lösung. Das naturnahe Schullandheim Bauers-
berg ist der ideale Ausgangspunkt für Kinder, Lehrer, Schulen und 
Gruppen, um Gemeinschaft und Natur unmittelbar zu erleben.  
Für die Sparkasse Bad Neustadt ist dies eine strategische Zu-
kunftsinvestition. Man wolle in den nächsten Jahren gemeinsam 
mit dem Landkreis Rhön-Grabfeld, der Stadt Bischofsheim sowie 
dem Schullandheimwerk sehr partnerschaftlich ein Entwicklungs-
konzept erarbeiten. Dank der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit aller Beteiligten konnte ein gutes Ergebnis für die Region, 
die Umweltbildung und den außerschulischen Lernort Bauersberg 
erreicht werden. 
 
Jetzt kostenfrei zum Energiegespräch anmelden 

Der Energiespar-Kreis Rhön-Grabfeld bietet auch 2024 inte-
ressierten Hausbesitzern einmal im Monat Energiegespräche im 
Landratsamt Rhön-Grabfeld (Zimmer-Nr. 131) an. 

Der nächste Sprechtag findet am 07. Februar 2024 von 15.00 
Uhr bis 17.00 Uhr, jeweils halbstündig, statt. Die bereits bekann-
ten weiteren Termine der nächsten Sprechtage für das neue Jahr 
sind: 06. März, 10. April und 08. Mai 2024. 

Wer die Möglichkeit nutzen möchte wird gebeten, sich jeweils 
rechtzeitig vorher telefonisch im Landratsamt Rhön-Grabfeld bei 
Herrn Schaub anzumelden (Tel. 09771 / 94-6 04). 
 
Beratungsangebot Eingliederungshilfe 

Der Bezirk Unterfranken bietet auch 2024 für Menschen mit 
Behinderung und deren Angehörige sowie für alle weiteren inte-
ressierten Personen eine wohnortnahe Beratung zu Themen der 
Eingliederungshilfe an.  

Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 
09.00 bis 12.00 Uhr im Landratsamt Rhön-Grabfeld (Spörleinstr. 
11, Bad Neustadt a. d. Saale) statt: 20. Februar; 19. März; 16. 
April; 14. Mai; 18. Juni.  

Einen Termin können Sie unter Tel. 0931 / 7959-1349, per E-
Mail an beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de 
oder über die Homepage (www.bezirk-unterfranken.de/ 
beratung-egh) vereinbaren.  
 
 

Sternsingen 2024 
15 Kinder und Jugendliche aus Hausen, Roth und vom Hil-

lenberg waren am Dreikönigstag in der Gemeinde unterwegs und 

brachten als Sternsinger Gottes Segen in die Häuser. Dabei 
wurde auch – getreu dem Motto „Kinder helfen Kindern“ – Geld 
für die Natur und die Menschen in Amazonien sowie für ca. 1.100 
Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt gesammelt. Es war ein 
schöner Tag. Ein herzlicher Dank gilt allen, die in irgendeiner 
Form dazu beigetragen haben. Foto: David Hauck 
 
„Take Five“ begeistert in Hausen 

„Wir wollten gerne mal wieder ein Konzert in der oberen Rhön 
spielen“, erklärte Wolfgang Klösel vom Vokalensemble „Take 
Five“ eingangs ihres Auftrittes. Und da mit Silvia Klösel und Ka-
tharina Heid zwei Sängerinnen des Ensembles gebürtige „Häu-
semer“ sind, bot es sich an, das Konzert in Hausen, genauer 
gesagt in der St. Georgskirche, zu geben.  

Über 100 Zuhörer waren gekommen und ließen sich zum Aus-
klang des Dreikönig-Wochenendes mit geistlichen Werken, Stü-
cken aus Musical und Film sowie eigenen Arrangements, die 
sowohl a cappella als auch mit Klavierbegleitung vorgetragen 
wurden, begeistern. Standing Ovations waren schließlich der ver-
diente Lohn für das Vokalensemble „Take Five“, dem Silvia und 
Wolfgang Klösel, Katharina Heid, Gaby Dinglinger und Kerstin 
Heinisch angehören. Text und Foto: David Hauck 
 
 
Evangelische Gottesdienstzeiten 
Sonntag, 28. Januar 

Fladungen (Christuskirche) 10.30 Uhr Lektorin Manger 
Stetten (Dorfgemeinschaftshaus) 10.30 Uhr 

Kindergottesdienst 
Nordheim (Erlöserkirche) 18.00 Uhr Pfr. Bohne 

Sonntag, 04. Februar 
Sondheim (St. Michael) 17.00 Uhr Lektorin Manger 

Sonntag, 11. Februar 
Stetten (Gemeinderaum) 09.15 Uhr Lektor Frank 
Urspringen (Ev. Kirche) 10.30 Uhr Pfrs. Dürr
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ApothekendiensteÄrztlicher Notdienst 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei le-
bensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz ohne 
Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man norma-
lerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie beispiels-
weise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitli-
chen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
 
am 27./28. Januar 
Klaus Fuchs 
Hauptstr. 23, 97633 Saal, Tel. 09762 / 7191 
 
am 03./04. Februar 
Dr. Moritz Rothaug 
Gartenstr. 11, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 630950 
 
am 10./11. Februar 
Daria Irene Zimmermann 
Hauptstr. 33/35, 97638 Mellrichstadt, Tel. 09776 / 5040 
 
am 12. Februar 
Klaus Lierheimer 
Friedhofstr. 2a, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 991797 
 
 
Tierärztlicher Notdienst 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tierarzt 
oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tierarzt in 
Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort mitgeteilt.

27. Januar 

 

28. Januar 

 

29. Januar 

 

30. Januar 

 

31. Januar 

 

01. Februar 

 

02. Februar 

 

03. Februar 

 

04. Februar 

 

05. Februar 

 

06. Februar 

 

07. Februar 

 

08. Februar 

 

09. Februar 

 

10. Februar 

 

11. Februar 

 

12. Februar

Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 

Essen – Trinken – 
Geselligkeit

Gastronomie im 
Bereich der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen

Fladungen und Ortsteile Hausen und Roth

Restaurant – Café – Hotel  Sonnentau 09778 / 91220 
Wurmbergstraße 1-3, Weinstube, Wellness-Day-Spa

Sennhütte  Berggasthof und Hotel 09778 / 9101-0 
Restaurant und Café

Zur Weimarschmiede  Weimarschmieden 09778 / 1605 
Mo+Do 11.30-20 Uhr, Fr-Sa-So+Feiertage 11.30-22 Uhr, Di & Mi Ruhetag

Berggasthof Rother Kuppe  Rother Kuppe 1 09779 / 850235 
Outdoor-Cooking, fränk. Küche, hgm. Torten vorübergehend geschlossen

Braustüble  Roth, Hauptstraße 7 09779 / 8587607 
Mi-Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, gut bürgerliche Küche, Spezialität: Hähnchen
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Biohof Röder, Roth, Hauptstr. 11 ℡ 09779/8587803 
Hofladen: freitags geöffnet von 14.30 bis 17 Uhr – www.biohof-roeder.de 
Adler-Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.800 Exemplare 
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Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter https:// 
www.vgfladungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt/Ausgaben kostenlos ab-
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Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengesstaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Steffen Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355 
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 
Montag, Mittwoch und Freitag nur mit Terminvereinbarung 
Dienstag 08:00-12:00 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
Donnerstagnachmittag 13:00-17:30 Uhr geöffnet (ohne Termin) 
 

Telefonische Erreichbarkeit 
Zentrale: ℡ 09778 / 9191-0 
Vorzimmer Bürgermeister/Geschäftsleitung ℡ 09778 / 9191-210 
Einwohnermeldeamt/Passamt/ 
Gewerbeamt/Friedhofsverwaltung ℡ 09778 / 9191-230 o. -231 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung ℡ 09778 / 9191-232 o. -231 
Bauamt ℡ 09778 / 9191-240 o. -241 
Techniker ℡ 09778 / 9191-260 
Personal/Kindergärten/Rentenangelegenheiten℡ 09778/9191-220 o. -221 
Kämmerei ℡ 09778 / 9191-250 
Grund- und Gewerbesteuer ℡09778 / 9191-251 
Kasse ℡ 09778 / 9191-252 o. 253
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